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einem (Sommermonat, jmifrfjen ber gânzlicgen Boßenbttng
ber innern Berpugarbeiten (Bogpug) an Sfßänben unb
Seilen unb bem Bezug bewohnbarer Dîaume eine folcge
oon brei Sommermonaten liegen. EUS Sommermonate
gelten: ERai, gutti, guli, Eluguft, September, Dftober.
geber ber fecgS übrigen ERonate gitt für 7» Sommer»
monat. 3" befonberen Reißen fann ein früherer Bezug
geftattet merben, fofern eine oolfftänbige EluStroctnung
ber betreffenben Bäume fonftatiert ift.

Siebenter Elbfcgnitt: Elenberung unb Unterhalt
oon beftehenben Bauten.

Bei eingreifenben Elenberuttgen an beftehenben Bauten
fommen auch bie Elrtifel im fecgften Elbfcgnitt zur 3tn=<

menbung. Ein ©ebäuben ober ©ebäubeteilen, roelcge
über bie Baulittien ï)inau§ragen, bürfen ohne Bewilligung
be§ ©emeinberateS {einerlei Beränbetungen ober anbere
Elrbeiten oorgenommen roerben als foldje, bie jum Unter»

halt berfelben nottoenbig finb.
Ser buret) Umbauten ober Elufbauten entfiehenbe

ERegrroert mug bei einer fpäteren ©rtoerbuttg für öffent»
liehe groeefe auger Berechnung fallen.

Elcgter Elbfcgnitt: Scgugmagregeln bei ber Bau»
auSfügrung.

Bei £>ocg» unb Siefbauten unb beim Elbbrucg oon
©ebäuben finb ERagregeln ju treffen für Sicherung unb
Elufrecgtergaltung beS öffentlichen SSerteïjrâ, fomie zum
Schuh ber Arbeiter, bie im gnnern beS ©ebäubeS be=

fegäftigt finb ober auf bem Bauplatj oerfegren.
©erüfte unb EBerfzeuge müffen oon ben ©emeittbe»

raten f'ontrolliert merben.
SReunter Elbfcgnitt: Baugenehmigung unb Bau»

auf fiel] t.
Bei aßen Eieubauten, Ein», Eluf» unb Umbauten an

beftehenben ©ebäuben, bei Einbringung oon Beflame*
fchilbern, 2(uffd)riften u. bgl., roeiter bei ©rfteßung unb
Umänberung oon geuerftätten, Kaminen, Blihableitern,
Elbtritten, ©ruhen, Brunnen, ©infriebigungen unb ®nt=
roäfferungen, fomie beim Elbbrucg oon ©ebäuben ober
oon Seilen foldjer ift oor Beginn jeber Arbeit bent @e=

meinberat Einzeige ju maegen unb beffen ©enehmigung
einzuholen. @S folgen bie üblichen Borfchriften "über

Bifiere, Bifieranjeigen, ©infpraegefrift, Bauaufftcgt mäh'
renb ber Bauausführung, Elnzeigepflicgt bel Bauherrn,
Elbbruch oon foldjett ©ebäuben, roelcge bie öffentliche
Sicherheit gefährben unb bei benen eine grûnblidje Söieber»
gerfteßuag auS technifchen ©rünben unmöglich W-

gegnter Elbfcgnitt: BerantroortlicgfeitS» unb
Strafbeftimmungen.

gür bie Befolgung ber baupolizeilichen Borfchriften
finb Bauherr unb-Unternehmer oerantroortlicg, für bie
©inhaltung ber im achten Elbfcgnitt enthaltenen Bor»
fegriften betreffenb bie Sdhuhmagregeln bei ber Bauaug»
führuitg bie jeroeiligen Unternehmer, Elrbeitgeber unb
EBerfmeifter unb in ©rmanglung oon folgen bie Elr»
heiter felbft.

Bugen merben itt leichteren gäßen big 150 $r. oom
©emeinberat, in ferneren gälten (SRigacgtung ber Bor»

fünften in eigennütziger EBeife) big 1000 gr. oom Be=

ZirfSgericgt oerhängt.
tteberbieS îann oom Bauherrn oerlangt merben, bag

auf feine Soften bie plan» unb oorfcgriftSroibrigen Bauten
Zu änbern, nötigenfalls zu befeitigen finb. Bei Unter»

laffungen ober bei Bicgtacgtung ber im achten Elbfcgnitt
niebergelegten Borfcgriften ftei)t bent ©emeinberat ber
©Z'efutionSroeg offen.

Ser elfte Elbfcgnitt enthält bie üblichen lieber»
gattgS» unb Bo 11 z t e h ungSb eftimmungen.

Sern Baien unb bemjenigen Baumeifter, ber itt
„SpefutationSbauten" fein £>eil zu finben hofft mögen
bie Beftimmungen biefeS neuen ©efegeS etroaS ftreng
unb haït oorlommen.

Sie Behörben aber ttttb oocnefjmltch bie Baupolizei»
beamtett, bie mit meniger ausführlichen Bauorbnungett
manchmal fünfe grab fein laffen müffen, merben am
oortiegenben ©ntrourf ihre greube haben. SaS ©anze
zeugt oon faegntännifeger, geroiffengafter Elrbeit unb oon
feftem EBißen, baS Baumefen im Danton St. ©aßen itt
gefitnbe Bahnen zu lenfen, zum EBogle unb zur Sieger»
ijeit aßer ©intoogner.

SBenn bie beratenben Begörben an ben grttitblegenben
Beftimmungen feftgalten uttb nachher baS ©efelj riegtig
gegattbgabt roirb, barf fieg ber Danton St. ©aßen zu
biefem fegr miegtigen gortftgritt gratulieren.

ein neues Drabtgeflecbt,

bag roogl ber nähern Beitreibung mert ift, bringt bie

meeganifege Sragtflecgterei ©. Bopp, Scgaffgaufen»
£>allau auf ben ERarft. SaSfelbe ift unter bem Bamen
j3ungaria Sragtgeflecgt bereits in aßen Staaten
©uropaS unb ElmerifaS patentiert, ©egenüber ben bis»

ger befannteti Sragtgeflecgten meift baSfelbe bebeutenbe

Borteile auf; überaß too eS bef'annt, finbet eS fofort
Elnflang unb mirb bager atteg mit Recgt „Sragtgeflecgt
ber gu'funft" genannt.
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Sie Borteile beSfelbett finbjttt^furjen EBorten auSge»
bn'icft folgettbe:

1. Dbere unb untere ©eflecgtSenbett ftacgeüg,T7s1)atl>
Ueberfieigett beS ,,^iungaria"=3aune§ uttmÖglidg-

2. Sie roagreegt laufettben Srägte finb feilartig ge»

bregt, besgalb grögte 2Biberftanb§fägigf'eit.
3. Sie fentreegt laufenben Srägte finb meßenförmig,

beSgalb ift ein Berfcgiebett ber Srägte auggefcgloffen.
4. Senfbar lekgtefte tlRontierung ; jebermantt fatttt

ogne 3ange ober Spannhebel baëfelbe befeftigen.
5. Spattnbrägte unb Spannfcgrauben finb ooßftänbig

überflüffig.
6. SBirft meber Blafen noch Bäucge,'fonbertt ift fo

glatt mie eine Safel.
7. BißigfteS ©eflecgt ber ©egenroart, menn alle biefe

Borteile in Betracht gezogen roerben.
Sie ©eflecgte finben hauptfäcglicg Bertoenbung für

©inzättnungen oon ©ärten, ©egöften, Sennigplätjen,

Joh. Graber
Telephon Winterthur waifllngerstrasse
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einem Sommermonat, zwischen der gänzlichen Vollendung
der innern Verputzarbeiten (Rohputz) an Wänden und
Decken und dem Bezug bewohnbarer Räume eine solche

von drei Sommermonaten liegen. Als Sommermonate
gelten! Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober.
Jeder der sechs übrigen Monate gilt für V" Sommer-
monat. In besonderen Fällen kann ein früherer Bezug
gestattet werden, sofern eine vollständige Austrocknung
der betreffenden Räume konstatiert ist.

Siebenter Abschnitt: Aenderung und Unterhalt
von bestehenden Bauten.

Bei eingreifenden Aenderungen an bestehenden Bauten
kommen auch die Artikel im sechsten Abschnitt zur An-
wendung. An Gebäuden oder Gebäudeteilen, welche
über die Baulinien hinausragen, dürfen ohne Bewilligung
des Gemeinderates keinerlei Veränderungen oder andere
Arbeiten vorgenommen werden als solche, die zum Unter-
halt derselben notwendig sind.

Der durch Umbauten oder Aufbauten entstehende
Mehrwert muß bei einer späteren Erwerbung für öffent-
liche Zwecke außer Berechnung fallen.

Achter Abschnitt: Schutzmaßregeln bei der Bau-
ausführung.

Bei Hoch- und Tiesbauten und beim Abbruch von
Gebäuden sind Maßregeln zu treffen für Sicherung und
Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs, sowie zum
Schutz der Arbeiter, die im Innern des Gebäudes be-

schäftigt sind oder auf dem Bauplatz verkehren.
Gerüste und Werkzeuge müssen von den Gemeinde-

räten kontrolliert werden.
Neunter Abschnitt: Baugenehmigung und Bau-

auf sich t.
Bei allen Neubauten, An-, Auf- und Umbauten an

bestehenden Gebäuden, bei Anbringung von Reklame-
schildern, Aufschriften u. dgl., weiter bei Erstellung und
Umänderung von Feuerstätten, Kaminen, Blitzableitern,
Abtritten, Gruben, Brunnen, Einfriedigungen und Ent-
Wässerungen, sowie beim Abbruch von Gebäuden oder
von Teilen solcher ist vor Beginn jeder Arbeit dem Ge-
meinderat Anzeige zu machen und dessen Genehmigung
einzuholen. Es folgen die üblichen Vorschriften über
Visiere, Visieranzeigen, Einsprachefrist, Bauaufsicht wäh-
rend der Bauausführung, Anzeigepflicht des Bauherrn,
Abbruch von solchen Gebäuden, welche die öffentliche
Sicherheit gefährden und bei denen eine gründliche Wieder-
Herstellung aus technischen Gründen unmöglich ist.

Zehnter Abschnitt: Verantwortlichkeits- und
Strafbestimmungen.

Für die Befolgung der baupolizeilichen Vorschriften
find Bauherr und-Unternehmer verantwortlich, für die
Einhaltung der im achten Abschnitt enthaltenen Vor-
schriften betreffend die Schutzmaßregeln bei der Bauaus-
führung die jeweiligen Unternehmer, Arbeitgeber und
Werkmeister und in Ermanglung von solchen die Ar-
beiter selbst.

Bußen werden in leichteren Fällen bis 150 Fr. vom
Gemeinderat, in schweren Fällen (Mißachtung der Vor-

schriften in eigennütziger Weise) bis 1000 Fr. vom Be-
zirksgericht verhängt.

Ueberdies kann vom Bauherrn verlangt werden, daß
auf seine Kosten die plan- und vorschriftswidrigen Bauten
zu ändern, nötigenfalls zu beseitigen sind. Bei Unter-
lassungen oder bei Nichtachtung der im achten Abschnitt
niedergelegten Vorschriften steht dem Gemeinderat der
Exekutionsweg offen.

Der elfte Abschnitt enthält die üblichen Ueber-
gangs- und Vollziehungsbestimmungen.

Dem Laien und demjenigen Baumeister, der in
„Spekulationsbauten" sein Heil zu finden hofft, mögen
die Bestimmungen dieses neuen Gesetzes etwas streng
und hart vorkommen.

Die Behörden aber und vornehmlich die Baupolizei-
beamten, die mit weniger ausführlichen Bauordnungen
manchmal fünfe grad sein lassen müssen, werden am
vorliegenden Entwurf ihre Freude haben. Das Ganze
zeugt von fachmännischer, gewissenhafter Arbeit und von
festem Willen, das Bauwesen im Kanton St. Gallen in
gesunde Bahnen zu lenken, zum Wohle und zur Sicher-
heit aller Einwohner.

Wenn die beratenden Behörden an den grundlegenden
Bestimmungen festhalten und nachher das Gesetz richtig
gehandhabt wird, darf sich der Kanton St. Gallen zu
diesem sehr wichtigen Fortschritt gratulieren.

ein mues Drahtgeflecht,

das wohl der nähern Beschreibung wert ist, bringt die

mechanische Drahtflechterei G. Bopp, Schaffhausen-
H all au auf den Markt. Dasselbe ist unter dem Namen
Hungaria-Drahtgeflecht bereits in allen Staaten
Europas und Amerikas patentiert. Gegenüber den bis-
her bekannten Drahtgeflechten weist dasselbe bedeutende

Vorteile auf; überall wo es bekannt, findet es sofort
Anklang und wird daher auch mit Recht „Drahtgeflecht
der Zukunft" genannt.
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Die Vorteile desselben sind^ìn^kurzen Worten ausge-
drückt folgende: ^

1. Obere und untere Geflechtsendett stacheligsid'eshälsi
Uebersteigen des „Hungaria"-Zaunes unmöglich.

2. Die wagrecht laufenden Drähte sind seilarlig ge-
dreht, deshalb größte Widerstandsfähigkeit.

3. Die senkrecht kaufenden Drähte sind wellenförmig,
deshalb ist ein Verschieben der Drähte ausgeschlossen.

4. Denkbar leichteste Montierung; jedermann kann
ohne Zange oder Spannhebel dasselbe befestigen.

5. Spanndrähte und Spannschrauben sind vollständig;
überflüssig.

6. Wirst weder Blasen noch Bäuche/, sondern ist so
glatt wie eine Tafel.

7. Billigstes Geflecht der Gegenwart, wenn alle diese
Vorteile in Betracht gezogen werden.

Die Geflechte finden hauptsächlich Verwendung für
Einzäunungen von Gärte», Gehöften, Tennisplätzen,

Vslspdo» V»ltllog«ràss«>
kest eingerichtete 1624 u
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93aumfchuleit, Sßilbpart'en, ©eflugellfofen rc. ?ßrei§tiften
unb SRufter burclj ©. 99opp, med). ®rahtflecf)terei, @d)aff=
haufen=$altau.

Heine
((Siitgcfanbt.)

SSefeeït uon bem SBunfctje auch ben befferen Stäuben
ben 2Beg jum ©igenheim ju geigen unb in tonfequenter
gortfehung be! einmal begonnenen SSerfe! bringt ber
Serfaffer be! 3= unb 4=jimmrigen' tleinen .fpaufeS nun
eine Qbeenftijje für ein tieine! fpauS mit 5 merit.

3«t)treict)e ber Slnfragenben äußerten ben ganj be--

gründeten SBunfdj, im parterre neben ber 2Sohnftube
noch einen Heitteit Salon all 93efuch!= unb 2Sarteraum
SU haben. Unfer ißlättchen geigt nun int ©rbgefcfjofj eine

kücfie, Spenfe, ©lofet, SBohnjimtner unb tteinen Salon,
bie beiben festeren mit Sluüritt auf aulfictjtSreiche SBeranba
eoentuett tteine Serraffe. — 93ou ber au! birefter 2tu!=
tritt in ©arten unb junt SluSgang. — Qm erften Stocf
3 geräumige Schlaffiuben mit 93ab unb ©ftriclftreppe.
— Qnt SDachgefctjoff eoentuett noch î*®ei roeitere Stäbchen
je itad) 33ebarf unb SBunfct).

2tuch h^y ï)ctt SSerfaffer bie tnappefte unb babei boch

geräumige ©eftattung ber SRäume im 2tuge behatten unb
oerfucht im Sinne ber heutigen ^cimtunftbeftrebungen
ein ©anse!, Schöne! gu fd^affen. — 2tuct) h^t ift e!
felbftoerftänblich, baff ein Variieren bi! in§ Unetibliche
gahlretcfje noch fc£)önere Söfungen ermöglicht baff bie

©ruppierung, ©röfje tc. atten SUBünf<f>en angepaßt unb
entfprechenb geänbert metben tann.

immerhin hat fperr IRotter (UnioerfitätSflra^e 29)
ben oortiegenben ©ntrourf, all oon bereit! oier Herren
befietlt in 2lu!führung!plänen oon 1 ; 50 auf feinem
bureau fij unb fertig unb empfiehlt er felben atten 3m
tereffenten jur ©inficht unb billigem Slnfauf.

SQBie bi§t)er ift befagter £jerr aucl) fernerhin bereit
auf ütnfragen unb ©rroieberungen eingeljenb ju antroorten.

NB. ber SRebattion. ©teictjjeitig teilt fperr 9Îotter un!
mit, baff er ®ien!tag ben 3. SRärj 8 Uhr abenb! int
SchiourgerichtSfaale ju 3ürid) über ba§ feljr intereffante
Sbema „®er SBeg junt ©lüd" einen Vortrag mit am
fdjtieffenber iRegitation über „Siebe unb Sehen" ju ©unften
be! Saufonbe! bei „neuen $aufe!" abzuhalten gebenft.

3aftre$vmamtiiluttg dc$ Uereins von
Bdl2intere$$enun $ii4we$tdeut$cHlana$.

(korr.) Unter bent SSorfih feine! fßräfibenten, £>errtt

£ierm. ^intmellbach, greiburg i. 93. hielt ber SSerein oon
.S^oisintereffenten Sübioeftbeutfd)lanb! ant 8. Februar int
.fpotei Sermion! z« 9Ret3 feine au! allen Seilen be!
ÜBereinSgebiete! aufjerorbentlid) fiaxf 6efrf)icfte IX. orbent=
licf)c ©eneratoerfammlung ab, itadjbem am iöorabenb
kommiffionS* unb 9tu!fchufjfihungen ftattgefunben hatten.
311! 93ertreter fübbeutfdjer gorfioerioaltungen toohitten
ber 93erfammluitg bei bie Herren kaifetlidjer DberforfH
meifier 91 et) SRetz in 93ertretung be! kaiferlidjen 33egivfâ=

tßräfibium! oon Sotfjringeit, königlicher gorftrat 9-Rüller
Stuttgart all SSerireter ber toürltembergifchen SRegie*

rung, fotoie bie Herren gorfirat unb Oberjägermeifter
SBodfer ®onauefd)ingeit unb Dbcrförfter Stuhl
SBolfad) im 9tanten ber fürfilidjen fürftenbergifcheit
gorftoerroaltung. Habere StaaiSforftoertoaltungeii hatten
ihrem 3ntereffe an ben iöeflrebuttgen be! IBerein! in
f<hriftlict)er Sßeife 2(u!brucf gegeben, ba iljre iperren
IBertreter an ber Seilnafjme oerhinbert marett. Soit
ber Çanbellfatunter 9Retj mar §err ©. Seifer erfctjie»

uen, im 91amen ber ©emeiitbe 9Reh $err Stabtrat
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Baumschule», Wildparken, Geflügelhöfen :c> Preislisten
und Muster durch G. Bopp, mech. Drahlflechterei, Schaff-
Hausen-Hallau.

Das kleine Haus.
(Eingesandt.)

Beseelt von dem Wunsche auch den besseren Ständen
den Weg zum Eigenheim zu zeigen und in konsequenter
Fortsetzung des einmal begonnenen Werkes bringt der
Verfasser des 3- und -l-zimmrigen kleinen Hauses nun
eine Jdeenskizze für ein kleines Haus mit 3 Zimmern.

Zahlreiche der Anfragenden äußerten den ganz be-

gründeten Wunsch, im Parterre neben der Wohnstube
noch einen kleinen Salon als Besuchs- und Warteraum
zu haben. Unser Plänchen zeigt nun im Erdgeschoß eine

Küche, Spense, Closet, Wohnzimmer und kleinen Salon,
die beiden letzteren mit Austritt auf aussichtsreiche Veranda
eventuell kleine Terrasse. — Von der aus direkter Aus-
tritt in Garten und zum Ausgang. — Im ersten Stock
3 geräumige Schlafstuben mit Bad und Estrichtreppe.
— Im Dachgeschoß eventuell noch zwei weitere Stäbchen
je nach Bedarf und Wunsch.

Auch hier hat Verfasser die knappeste und dabei doch

geräumige Gestaltung der Räume im Auge behalten und
versucht im Sinne der heutigen Heimkunstbestrebungen
ein Ganzes, Schönes zu schaffen. — Auch hier ist es

selbstverständlich, daß ein Variieren bis ins Unendliche
zahlreiche noch schönere Lösungen ermöglicht, daß die

Gruppierung, Größe zc. allen Wünschen angepaßt und
entsprechend geändert werden kann.

Immerhin hat Herr Rotter (Unioersitätsstraße 29)
den vorliegenden Entwurf, als von bereits vier Herren
bestellt in Ausführungsplänen von 1:59 auf seinem
Bureau fix und fertig und empfiehlt er selben allen In-
terefsenten zur Einsicht und billigem Ankauf.

Wie bisher ist besagter Herr auch fernerhin bereit
auf Anfragen und Erwiederungen eingehend zu antworten.

XIZ. der Redaktion. Gleichzeitig teilt Herr Rotter uns
mit, daß er Dienstag den 3. März 8 Uhr abends im
Schwurgerichtssaale zu Zürich über das sehr interessante
Thema „Der Weg zum Glück" einen Vortrag mit an-
schließender Rezitation über „Liebe und Leben" zu Gunsten
des Baufondes des „neuen Hauses" abzuhalten gedenkt.

Mresvmammlung t!e§ Vereins von

kswâessmên Sìiâwêàmschlsnà
(Korr.) Unter dem Vorsitz seines Präsidenten, Herrn

Herm. Himmelsbach. Freiburg i. B. hielt der Verein von
Holzinteressenten Südwestdeutschlands an? 8. Februar in?

Hotel Terminus zu Metz seine aus allen Teilen des

Vereinsgebietes außerordentlich stark beschickte lX. ordent-
liehe Generalversammlung ab, nachdem am Vorabend
Kominissions- und Ausschußsitzungen stattgefunden hatten.
Als Vertreter süddeutscher Forstverwallungen wohnten
der Versammlung bei die Herren Kaiserlicher Oberforst-
meister Ney Metz in Vertretung des Kaiserlichen Bezirks-
Präsidiums von Lothringen, Königlicher Forstrat Müller
Stuttgart als Vertreter der württembergischen Regie-

rung, sowie die Herren Forstrat und Oberjägermeister
Wocher Donaueschingen und Oberförster Stuhl
Wolfach im Namen der fürstlichen fürstenbergischen
Forstverwaltung. Andere Staatsforstverwaltungen hatten
ihrem Interesse an den Bestrebungen des Vereins in
schriftlicher Weise Ausdruck gegeben, da ihre Herren
Vertreter an der Teilnahme verhindert waren. Von
der Handelskammer Metz war Herr E. Leiser erschie-

nen, in? Namen der Gemeinde Metz Herr Stadtrat
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